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RATGEBER

Rund ums Geld

Ä * ül41 /Jp-
^S1 i S,/
saE^f:^BlfS Marianne

ÎBIlfjBRPf 'KJ Gähwiler

Wütend und ratlos

Wir zuo/zzzezz zzzz'Z zzzez'zzezzz

Sc/zuzz'egerrzaZez- zusammen z'zz ez-

nem Zzoez'/azzzz'Zz'ezz/zaus. Ais dz'e

Sc/zzcz'egerzzzuZZez' wor zzze/zr aZs 25
/a/zren siarö, zourde das Hazzs zu
;e V2 Mz'Zez'gezz/uzzz geZez'/Z. t/nser
86/a/zrz'ger Vater z'sf sez'Z 70 /a/zren
zzz'c/zf me/zr moW!, /zozzzzzzZ aôer
zzzz'Z Hz'Z/e aozz azzderzz gui zurec/zZ

zzz sez'nem Haus/zaii. Wir /zei/en
auc/z, zeo zez'r können. Was uns
in ieizier Zeii grosse Mü/ze
mac/zi, z'si die SeZ&staersfäzzd-

Zz'c/z/eezf, mz'i der der Vdfer unse-
re Arfceii im und ums Haus und
unsere andern DiensiZeisiungen
annz'mmi. Das mac/zi uns
manc/zmaZ zeüiend und raiZos.

Hönnen zerr /ür unsern sieiigen
Ez'zzsatz eine Erztsc/zädz'guzzg uer-
Zangen?

Anfragen senden an:

Zeitlupe
Budgetberatung
Postfach
8027 Zürich

Bei Steuerproblemen wenden
Sie sich am besten an die

Behörden Ihres Wohnortes.

Ihr Mann hatte «ein klären-
des Gespräch» mit seinem Vater,
aber es ergab keine Reaktion von
ihm. Nun, dann war das Gespräch
wohl zu wenig klärend. Sonst hät-
te Ihr Schwiegervater ja reagieren
müssen. Ihrem Mann wird nichts
anderes übrigbleiben, als einen

nochmaligen Vorstoss zu wagen,
wenn er die momentane Situation
ändern will. Eine Situation, die
tatsächlich unbefriedigend ist. Ich
rate Ihrem Mann und Ihnen, ei-

nen oder zwei Monate lang alle

Arbeitsstunden, Auslagen und
Autokilometer aufzuschreiben.
Ich könnte mir vorstellen, dass

diese Einsatz-Liste bei Ihrem
Schwiegervater Eindruck macht.
Wenn nicht, müssen Sie ihm klar
und deutlich «den Tarif erklären»,
beispielsweise verwandtschaftli-
che Fr. 12.- bis 15.- pro Stunde.
Solche Vereinbarungen sind eine

individuelle, familiäre Angelegen-
heit und müssen nur von den Be-

teiligten selbst akzeptiert werden.
Arbeiten, die beiden Parteien zu-
gute kommen, werden dem Vater
auch nur zur Hälfte berechnet.

Verlangen können Sie die Ent-
Schädigung auch für die vergan-
genen Jahre - aber was machen
Sie, wenn da der Vater kein Mu-
sikgehör hat?

Mein dringender Rat an al-
le Leserinnen und Leser: Warten
Sie nicht jahrelang mit der Faust
im Sack! So lösen sich Probleme
selten oder nie. Kommt eine sol-
che oder ähnliche Situation auf
Sie zu, regeln Sie von allem An-
fang an das Finanzielle! Vor allem
sind die grössten Familienkräche
vorprogrammiert, wenn man der

Erbengemeinschaft für Dienstlei-
stungen (max. 5 Jahre rückwir-
kend) Rechnung stellt.

Haus verkaufen und
ins Heim ziehen?

/c/z Z>e/z'zzde zzzz'c/z z'zz ez'zzer Zzaz'c/e-

zzzü/zZe: Sez'Z zzzez'zzezzz drz'ZZezz

Herzz'zz/ar/d Zzz'zz z'c/z zzz'c/zZ zzze/zrso

star/z, uzzd z'c/z /rage zzzz'c/z, oZz z'c/z

zzzez'zz Haas zzer&au/ezz uzzd z'zzs

Hez'zzz zz'e/zezz soZZ. Der ez'zze So/zzz

z'sZ da/ür, der andere e/zer dage-

gezz - er sagt, z'c/z zzzüsse /zaZZ ;'e-

zzzazzdezz azz/orderzz, der zzzz'r Zzz'Z/Z.

Vozz Zzez'dezz Sö/zzzezz /zaZze z'c/z /zez-

zze Hz'Z/e. /c/z ZzaZze das Haus
sc/zäZzezz Zassezz, urzd der ßazz/z-

zzerzeaZZer zeürde es /ür zzzz'c/z »er-
Zzau/ezz. Es gäZze zzoc/z ez'zze azzde-

re Vdrz'azzZe: Ez'zzezz Käu/er/z'zzdezz,
der dazzzz'Z ez'zzzzerstazzdezz zeäre,

dass z'c/z zzoc/z ez'zz dz's zzzzez /a/zre
z'zzz Haas ZzZez'Zzezz /zözzzzZe. Was

ratezz Sz'e zzzz'r?

Raten kann Ihnen wohl nie-

mand, was Sie tun sollen, nur
die verschiedenen Möglichkeiten
aufzeigen. Der Entscheid, wie
Sie Ihren Lebensabend gestalten
möchten, liegt allein bei Ihnen.
Ich denke, Sie sollten in Ihrem
Fall nicht auf Ihre Söhne horchen,
sondern allein auf sich selber.

Wie Ihnen schon gesagt

wurde, gibt es drei Möglichkeiten,
die halt eben alle ihre Vor- und
Nachteile haben, wie alles im Le-
ben. Ein Haus kann im Alter eine
rechte Last sein, die man sich mit
Hilfe von andern (Putzfrau, Gärt-
ner usw.) erleichtern kann. Das

kostet natürlich, und die Verant-

wortung für Unterhalt und Haus-

haltführung liegt immer noch bei

Ihnen.
Auch der Verkauf mit

Wohnrecht ist eine Lösung; der
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RATGEBER

Liebe Leserinnen und Leser
In der vorigen Ausgabe der ZEITLUPE hat sich die Mutter - Frau

Trudy Frösch-Suter - von Ihnen verabschiedet, in der jetzigen
möchte Sie die Tochter herzlich begrüssen.

Ihre neue Budgetberaterin blickt auf eine rund 15jährige Tätig-
keit als Fachfrau in Sachen Geld zurück: Ratsuchende wenden
sich mündlich und schriftlich an mich; Kantonsschüler und Gym-
nasiastinnen erhalten von mir finanzielle Aufklärung; Leute im be-
sten Alter besuchen meine Kurse zur Vorbereitung auf die Pen-

sionierung; Rentnerinnen und AFIV-Bezüger lassen sich von mir
Vorträge über Geldfragen im Alter zu Gemüte führen, und Verei-

ne jeglicher Couleur bitten mich um ein Referat «Rund ums Geld».

Und neu gehört nun auch die ZEITLUPE zu meinem Arbeitsge-
biet. Ich hoffe, Sie bringen mir das gleiche Vertrauen entgegen,
das Sie viele Jahre lang meiner Vorgängerin erwiesen haben.

Natürlich beschäftige ich mich nicht nur mit Geldfragen. Ich bin

ausserdem langjährige Ehefrau, Mutter und Grossmutter, Teil-

zeitlehrerin, Vielleserin, Haustierhalterin und Patience-Legerin.
Von Zeit zu Zeit habe ich Lust auf etwas Neues: Im Moment 1er-

ne ich Jonglieren. Nein, nicht mit Geld, mit richtigen Bällen! Jon-

glieren, heisst es, ist wie Joggen fürs Gehirn. Apropos Joggen:
Hund Bari wartet auf seinen Waldlauf, und ich verabschiede mich
mit freundlichen Grüssen von Ihnen.

Verkaufspreis ist dementspre-
chend niedriger, dafür dürfen Sie

weiterhin im Haus wohnen blei-
ben. Bevor Sie sich dafür ent-
schliessen, sollten Sie sich bei ei-

nem Notar erkundigen, wie ein
solcher Vertrag aussehen würde.
Ob Ihnen das gefällt, steht und
fällt mit den künftigen Hausbesit-

zern, mit denen Sie ja dann zu-
sammenleben müssen, es hängt
von Ihrer Einstellung zu dieser
Form einer Wohngemeinschaft
ab. Kommt man gut miteinander
aus, kann es sehr schön sein.

Die dritte Variante ist sicher
am einfachsten: Haus verkaufen,
ins Altersheim ziehen und andere
für sich sorgen lassen. Ob Ihnen
dabei am wohlsten ist, können
nur Sie allein entscheiden. Mein
Rat: Nehmen Sie drei Blätter und
listen Sie auf jedem die Vor- und
Nachteile der drei Lebensformen
auf. Schon manche Lösung hat
sich auf diese Weise herauskri-
stallisiert.

Zur Gewinnsteuer: Jeder
Kanton hat andere Steuergesetze,
deshalb erhalten Sie die beste

Auskunft direkt an Ort und Stel-
le: Auf dem Steueramt Ihres
Wohnortes.

Sollen zzzzr (&5- wnd 75/ährzg) z«

iznserezTZ Zwez'/amz'Zz'ezr/zaus blez-

ben, bz's es zzzcJzZme/zrgeizt? Oder
es z^er/zaiz/ezz? Oder es den bei-
de« 7bchfer«, dz'e es nz'chl be-

gehre«, als Geschenh über-
sc/zrezbe«? /m AZters/zez'nz sind
wir angemeldet. Mz'i A//VJ fe«-
sz'on zznd Mietzins habe« wir ein
-Einkommen won rand fr. 5000.-
monatlic/z. Unser Vezvnögen be-

trägt fr. 100 000.-. Wie nznc/ze«
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wir es, damit unsere föc/zter
«z'cJzt zuwz'el Erbschaftssteuer be-

zahlen müssen?
Ein paar Denkanstösse und

Hinweise gebe ich Ihnen gerne.
Für einen konkreten Ratschlag
fehlen mir jedoch die notwendi-

gen Unterlagen (z.B. Ihre finanzi-
eilen Verpflichtungen und allfälli-
ge Altersheimkosten).

Eine Liegenschaft oder vom
Vermögen sollte den Kindern erst
verschenkt werden, wenn die El-
tern für den Rest ihres Lebens fi-
nanziell abgesichert sind (Renten,
Vermögenserträge oder andere

Einnahmen). Auch ein Haus
gehört zur Altersvorsorge und

muss, wenn nötig, zur Deckung
der Lebenshaltungskosten her-

halten, indem man es verkauft,
vermietet oder belehnt.

Verschenken Sie das Haus
Ihren Töchtern, ist in Ihrem Kan-
ton Schenkungssteuer fällig. Der
Schenkungssteuerwert ist von
Kanton zu Kanton verschieden.
Ihr Steueramt gibt Ihnen Aus-
kunft.

Schenkungssteuern kön-
nen reduziert werden, indem die

Hypotheken auf die Beschenkten
übergehen und indem Sie als El-
tern sich das Nutzungsrecht an
dem Zweifamilienhaus grand-
buchamtlich einräumen lassen.

Das heisst, dass Sie auf Lebzeiten
gratis in Ihrer Wohnung leben und
die Miete der andern Wohnung
kassieren können. Das vermin-
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RATGEBER

dert den Wert Ihres Hauses und
damit die Schenkungssteuer. Sie

müssten dann allerdings als

Nutzniesser der Liegenschaft den

Eigenmietwert (wie bisher) als

Einkommen versteuern.
Lassen Sie sich von einem

seriösen Treuhänder beraten, da-
mit Ihre Zukunft gesichert ist, kei-
nes der Kinder bevorzugt wird
und die Steuern nicht höher als

nötig ausfallen. Möchten Sie so-
lange als möglich in Ihrem Haus
bleiben, sollten Sie sich nach

(Mit-) Hilfen in Haus und Garten
umsehen. Bezahlen Sie alle
Dienstleistungen (auch von Ver-
wandten, Nachbarn) angemes-
sen, sollte diese Entlastung und
damit ein Verbleiben in Ihren vier
Wänden über längere Zeit mög-
lieh sein. Wenden Sie sich dafür
an die Pro Senectute an Ihrem
Wohnort. «Die Farben des Som-

mers verblassen nicht, wenn sie

als Erinnerung den Weg in unsere
Herzen finden.»

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile führerscheinfrei

Mit 2 El. Motoren ab Fr. 14500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Die Tante spart auf
unsere Kosten

Seif 50 /öftre« Zeftt eine enf/ernfe
Verwandte mez'nes Mannes ftei

uns. Nun zst sze 85/a/zre ait, und
arbeiten kann sie «afürZicft nieftt
meftr znei. Weit diese Tante aiies
yon uns ftat zum Leben, kann sie

/ast die ganze AHV au/die Bank
Zegen. Nun besitzt sie ein Ver-

mögen aon Tr. 170 000.-.
Drei Gottenftz'ndern ftat sie

au/ Drängen z'ftrer Scftwester
Tr. 17 000.- werseftenkf. 17ns

aber bezaftit sie seit einem
/aftr Tr. 200.- (yorfter zaäftrend
zwei /a/zren Tr. 700.-) monatiieft
/ür Kost, Logis, Nebenkosten
und diverse Dienstleistungen
(«TaM»-Dienste zum Arzt, Coi/-
/eur usw.). Dns dünkt dieser Be-

trag nun doeft zu wenig /ür aiies.
Wir möcftten nz'cftt bettein, denn
die Tante meint, was sie uns ge-
be, genügt, besonders weit es uns
/inanzieii reeftf gefte. Haben wir
naeft z'ftrem Abieben Anspruch
au/ eine gewisse Summe? Wo
können wir uns hinwenden?

Eine unerfreuliche Lage
muss man selber ändern, indem
man zuerst einmal redet mitein-
ander. Legen Sie Ihrer Tante Fak-
ten auf den Tisch: Ihre Wohnko-
sten samt allen Nebenkosten
(PTT- und Stromrechnungen,
Hausratversicherungen, Hei-

zung, Lesestoff usw.), Ihre Haus-
halt- und Autokosten. Würden
Sie diese gemeinsamen Kosten
durch drei Personen teilen, wür-
den sich die Fr. 200 - als Trinkgeld
herausstellen!

Sie können Ihrer Tante
auch eine Kostgeldaufstellung un-
terbreiten: Wohnanteil: Fr. 10.-
bis Fr. 20.- pro Tag, Mahlzeiten:
Fr. 20 - bis 25 - pro Tag, Wäsche-

besorgung: Fr. 3.- bis 5 - pro Tag,
Nebenkosten: Fr. 3 - bis 5 - pro
Tag. Dies ergibt monatlich ohne

Betreuung einen Haushaltbeitrag
von sage und schreibe Fr. 1080-
bis 1650.-! Zu dieser Rechnung
ein paar Bemerkungen:

Ein Haushaltbeitrag ist eine

persönliche, familiäre Angelegen-
heit und muss auch individuell
festgelegt werden. Er richtet sich
nach den gesamten Haushalt-
kosten und dem Aufwand für die

Pensionärin. Er sollte zumindest
kostendeckend sein. Ihre finan-
ziell rechte Lage spielt hier keine
Rolle: Das Brot kostet für alle

gleich viel. Ausserdem ist die

finanzielle Situation Ihrer Tante ja
auch recht passabel.

Die AHV wurde seinerzeit
nicht fürs Sparbuch und damit für
die Erben geschaffen, sondern
allein für den Lebensunterhalt
der Senioren. Von Bettelnmüssen
also keine Rede. Ein Kostgeld
muss nicht versteuert werden,
wohl aber eine Erbschaft. Stellen
Sie nach dem Ableben Rechnung
für die vergangenen 5 Jahre (mehr
geht nicht), steht wahrscheinlich
nicht nur ein Krach, sondern auch

eine Steuerrechnung ins Haus.

Also: Setzen Sie sich mit Ihrer
Tante an den runden Tisch. Am

besten, nachdem Sie sie einmal

zum Einkauf mitgenommen ha-

ben. Was alles um wieviel nur in
den letzten drei Jahren aufge-

schlagen hat, haben viele Kost-

gänger, die sich nicht um ihre

Lebenshaltungskosten zu küm-

mern brauchen, nicht mitbe-
kommen.

Mit /rennäiicften Grössen

an aiie Leserinnen nnä Leser

Marianne Gäftwüer
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